


kann die Stadt Dresden die gesamte Zweit-
wohnungssteuer für die betreffende Wohnung 
gegenüber einem der Inhaber festsetzen; diese 
Person kann gegebenenfalls eine Erstattung 
von anderen Mitgliedern der Wohngemein-
schaft verlangen. Ob die Stadt Dresden von 
dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder ob – 
etwa bei einer Wohngemeinschaft – jedes WG-
Mitglied einzeln zur Steuer herangezogen wird, 
hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. 

... wenn die Kinder mit Nebenwohnsitz in GG

der Wohnung ihrer Eltern gemeldet sind? 
Wer in der abgeschlossenen Wohnung seiner El-
tern mit Nebenwohnung gemeldet ist, unterliegt 
insoweit nicht der Zweitwohnungssteuer, sofern 
weder ein vertragliches Nutzungsrecht vorliegt 
noch ein Mietzins gezahlt wird.

Wie hoch ist die Steuer?■■

Die Steuer beträgt 10 Prozent der Nettokalt-
miete. Wurde keine oder eine deutlich vergüns-
tigte Miete vereinbart, beträgt die Steuer 10 
Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete nach 
Mietspiegel. Nettokaltmiete ist die monatlich 
geschuldete Miete ohne Vorauszahlungen auf 
„kalte“ Betriebskosten (z. B. Müllgebühren, 
Grundsteuer, Hausmeisterkosten usw.) und 
ohne Heizkostenanteil. 

Studenten, die in Wohnungen und Apartments 
des Studentenwerks wohnen und pauschale 
Brutto-Mietzahlungen (einschließlich Betriebs-
kosten) leisten, erhalten vom Studentenwerk 
eine Bescheinigung, die der Steuererklärung zur 
Zweitwohnungssteuer an Stelle einer Erklärung 
zur Nettokaltmiete beizufügen ist. 

Wann beginnt und wann endet die Steuer-
pflicht?
Für Zweitwohnungen, die erst nach dem  
1. Januar 2006 bezogen wurden, beginnt die 
Steuerpflicht am Monatsersten nach dem Ein-
zug. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Ka-
lendermonats, in dem das Zweitwohnverhältnis 
endet (z. B. durch Wegzug oder durch Ummel-
dung als Hauptwohnung). 

Muss ich mich wegen der Steuer noch extra 
irgendwo melden, wenn ich eine Zweitwoh-
nung in Dresden habe? 
Nein. Die Anmeldung auf der Meldestelle gilt 
gleichzeitig als steuerliche Anmeldung. Die betref-
fenden Bürger erhalten vom Steuer- und Stadtkas-
senamt Erklärungsvordrucke zugesandt, in denen 
die steuerlich relevanten Daten ermittelt werden. 
Die Behörden werden allerdings verstärkt prüfen, 
ob auch alle Zweitwohnverhältnisse angemeldet 
wurden bzw. werden. Hierfür ist ein gesonderter 
Außendienst vorgesehen.

Fragen zum Melderecht? ■■

Sind beispielsweise Studenten verpflichtet, 
sich am Studienort anzumelden? 
Ja, der gesetzlichen Meldepflicht unterliegen 
grundsätzlich alle Einwohner, unabhängig von der 
beruflichen Tätigkeit oder der Art der Ausbildung. 

Besteht ein Wahlrecht zwischen Haupt- und 
Nebenwohnung? 
Nein, nach dem Sächsischen Meldegesetz nicht, 
denn die Hauptwohnung eines jeden Einwohners ist 
in der Regel die vorwiegend genutzte Wohnung. 

Wann müssen der Meldestelle Änderungen 
mitgeteilt werden? 
Immer, wenn sich die Wohnanschrift ändert 
(auch bei Wegzug aus Dresden ins Ausland oder 
aus der Nebenwohnung) und immer, wenn sich 
die Aufenthaltszeiten in der Wohnung ändern und 
damit eine bisherige Nebenwohnung zur Haupt-
wohnung wird. 

Wann ist man verpflichtet, sich in Dresden 
mit Hauptwohnung anzumelden? 
Wenn für den Prognosezeitraum von einem Jahr 
der vorwiegende Aufenthalt in Dresden mindes-
tens sechs Monate beträgt. 

In welchem Zeitraum sind die Meldungen 
vorzunehmen? 
Die gesetzliche Frist zur An-, Ab- und Ummel-
dung beträgt zwei Wochen nach Einzug, Auszug 
oder Änderung der Aufenthaltszeiten. 

Wie werden Verletzungen der Meldepflicht 
oder falsche Angaben geahndet? 
Das Überschreiten der Meldefrist für die An- und 
Ummeldung, die Abmeldung oder das Versäumen 
der Bekanntgabe veränderter Aufenthaltszeiten 
sowie vorsätzlich falsche Angaben zur Haupt-
wohnung sind Ordnungswidrigkeiten, die mit 
einer Verwarnung oder einer Geldbuße geahndet 
werden können. 

Fragen zu Folgen eines veränderten ■■

Hauptwohnsitzes?

Hat der Wechsel der Hauptwohnung Aus-
wirkungen... 

... bei Studenten auf den Anspruch auf GG

Zahlungen nach dem BAföG?
Nein, aber der Wohnsitzwechsel muss dem 
BAföG-Amt mitgeteilt werden.

... bei Studenten auf den Kindergeldan-GG

spruch der Eltern?
Nein, der Anspruch auf Kindergeld entsteht unab-
hängig vom Wohnsitz. 

... bei Studenten auf das Baukindergeld, GG

die Eigenheimzulage und Wohnbauförderung 
der Eltern? 
Nein, wenn der Antragsteller im ersten Jahr 
des Förderzeitraumes bei den Eltern mit Haupt-
wohnsitz gemeldet war. 

... bei Studenten auf Versicherungen?GG

Es gibt Versicherungsverträge, bei denen der 
Versicherungsschutz an die Zugehörigkeit zum 
Haushalt der Eltern anknüpft. Deshalb ist es rat-
sam, sich vor dem Wechsel des Hauptwohnsitzes 
die Versicherungsunterlagen genau anzuschauen 
oder eine Auskunft bei der Versicherungsgesell-
schaft einzuholen (gilt zum Beispiel für Hausrat-, 
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen). 

... auf das eigene Auto? GG

Ja. Seit dem 1. März 2007 gilt für die Anmel-
dung privater Kraftfahrzeuge das Wohnsitz-
prinzip. Nähere Auskünfte erteilt die zuständige 
Kfz-Zulassungsstelle.

... auf das Wohngeld? GG

Auswirkungen bestehen nicht, aber es ist zu 
berücksichtigen, dass Wohngeld nur an einem 
Wohnsitz beansprucht werden kann. Das hat zur 
Folge, dass entweder der Antragsteller in Dres-
den oder – z. B. bei Studenten – seine Eltern am 
früheren Hauptwohnsitz den entsprechenden 
Anteil am Wohngeld beanspruchen können. So-
lange der Antragsteller in seiner Lebenshaltung 
überwiegend durch die Eltern unterstützt wird, 
zählt er bei der Berechnung des Wohngeldes zum 
elterlichen Haushalt. Die Wohngeldstelle ist über 
den Wohnsitzwechsel zu informieren. 

... auf das Wahlrecht? GG

Das Wahlrecht kann nur am Hauptwohnsitz aus-
geübt werden. Dies gilt sowohl für das aktive als 
auch das passive Wahlrecht. Die Ummeldung des 
Hauptwohnsitzes kann zum Bespiel auch zur Fol-
ge haben, dass ein bestehendes Mandat abgege-
ben werden muss.
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